
Zeitschrift: Der Armenpfleger : Monatsschrift für Armenpflege und Jugendfürsorge
enthaltend die Entscheide aus dem Gebiete des Fürsorge- und
Sozialversicherungswesens

Herausgeber: Schweizerische Armenpfleger-Konferenz

Band: 60 (1963)

Heft: 6

Artikel: Alkoholreklame im Fernsehen

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-836720

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.05.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-836720
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Hobby angepriesen %vird, von Sport und Garten bis zum Anlegen von Sammlungen,
künstlerischem Gestalten und Pflege einer Kunst. Es tue jeder, was seiner
Neigung am besten entspricht, aber er tue etwas. Die größte Hilfe ist wohl aber
für jeden Sozialarbeiter eine menschliche Gemeinschaft. Für die, die in der Ehe
leben, wird diese vor allem die Hilfe sein, sei es durch das Besprechen der Sorgen
und Schwierigkeiten mit der Lebensgefährtin, sei es durch das Geborgensein und
die Distanz zu allem, was zum Beruf gehört. Wer nicht in einer Ehe lebt, hat es in
dieser Hinsicht schwieriger. Aber auch diese Sozialarbeiter müssen für eine richtige

Gemeinschaft sorgen, welche zu schaffen allerdings nicht immer leicht ist. Die
richtige Gemeinschaft, sei es Freundschaft oder Zusammenwohnen mit Kollegen,
will gelernt sein. Sie darf nicht zu eng werden, eine private Sphäre muß bleiben.
Solche freie Gemeinschaft soll auch nicht zur «Seelenblüttlerei» ausarten, in der
der Einzelne sich vollständig preisgibt und nichts Eigenes mehr hat. Aber andererseits

muß diese Gemeinschaft doch so eng sein, daß sie einem einen Spiegel für das

eigene Wesen bringt, Einsicht gibt, Kritik und Anerkennung schafft, also innerlich

bereichert. Geben und nehmen müssen alle darin, damit eine solche Beziehung

Halt und Boden gewährt.
Sozialarbeiter ist zweifellos ein Beruf, der jedem, der sich daran wagt, vieles zu

geben hat. Er verlangt aber auch viel. Bei einer Hochgebirgstour vermag nur der
den andern Flilfe zu bringen, der Kraft und festen Stand hat. Ungefähr so ist es
auch in der Fürsorge. Nur der kann Menschen helfen, der innerlich auf festem
Boden steht und der willens ist, sich eine gehörige Arbeitsleistung zuzutrauen und
zuzumuten.

Alkoholreklame im Fernsehen

Die ständige Kommission der Schweizerischen Armenpflegerkonferenz hat an
die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft in Bern am 27. Februar 1963
nachstehendes Schreiben gerichtet:

Zurückkommend auf die Konferenz gemeinnütziger Organisationen, die am
21. Februar 1963 auf Initiative der Eidgenössischen Kommission gegen den Alkoholismus

stattgefunden hat, sehen wir uns veranlaßt, unsere Stellungnahme zur Frage
der Alkoholreklame im Fernsehen auch noch schriftlich wie folgt zu umschreiben:

Die in der Schweizerischen Armenpflegerkonferenz zusammengeschlossenen
öffentlichen und privaten Fürsorgen haben es bei ihrer Arbeit immer wieder mit
Einzelpersonen und Familien zu tun, deren Notlage eindeutig auf Alkoholmißbrauch

zurückzuführen ist. Jüngste Untersuchungen bei den neuen
Unterstützungsfällen des 2. Plalbjahres 1961 und des Jahres 1962 erlauben den Schluß, daß
rund 8 bis 10% aller Unterstützungsfälle durch Alkoholismus verursacht werden.
Die finanziellen Aufwendungen der Fürsorgebehörden für diese Gruppe der
Unterstützungsfälle überschreiten jedoch den genannten Prozentsatz erheblich. Dies
ist einerseits auf die Behandlungsresistenz dieser Unterstützungsfälle zurückzuführen,

weil alkoholgefährdete Unterstützungsempfänger leider immer wieder
rückfällig werden. Andererseits sind Kinder in Alkoholikerfamilien besonders
stark gefährdet, wobei Schädigungen unter Umständen erst in späteren Jahren
manifest werden. Das Elend und Leid, das in diesen Unterstützungsfällen immer
aufs neue konstatiert werden muß, sei an dieser Stelle besonders erwähnt.
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Die Schweizerische Armenpflegerkonferenz erachtet es daher als wenig sinnvoll,
wenn ihre an sich schon durch die heutigen Verhältnisse erschwerte Fürsorgetätigkeit

in Zukunft zusätzlich nachteilig beeinflußt würde durch die Einführung
der Fernsehreklame für volksschädigende Stoffe, insbesondere für alkoholische Getränke.
Gerade die Kreise, welche durch die Fürsorgestellen betreut werden, sind, weil
charakterlich meist schwach, leicht beeinflußbar, und es darf ohne weiteres
angenommen werden, daß sie erneut einer für sie ungünstigen Reklame zum Opfer
fallen würden.

Besonders nachteilig würde sich unseres Erachtens die Fernseh-Alkoholreklame
auf unsere Jugend auswirken. Nach unsern Feststellungen ist der Jugendalkoholismus

in letzter Zeit im Zunehmen begriffen. Diese bedenkliche Entwicklung
würde durch die Alkohol-Fernsehreklame weiterhin gefördert zum großen Nachteil

unserer Volksgesundheit und des Volksganzen. Unser Ziel besteht seit Jahren
darin, die Vorsorge auszubauen, um, wenn immer möglich, neue Fürsorgefälle zu
verhüten. Die Einführung der Alkohol-Fernsehreklame ist für uns, schon gestützt
auf diese Überlegung, unerwünscht. Ganz allgemein wäre es unseres Erachtens nicht zu
verantworten, wenn ein schweizerischer Kulturträger mit Geldfinanziert werden sollte, das auf
Kosten der Volksgesundheit verdient würde.

Die Ständige Kommission der Schweizerischen Armenpflegerkonferenz
bestätigt daher mit vollster Überzeugung auf Grund ihrer Erfahrungen das Votum
ihres Vertreters an der Konferenz vom 21. Februar 1963 und beantragt: es sei auf
jede Reklame für volksschädigende Stoffe, insbesondere jedoch für alkoholische Getränke, im
schweizerischen Fernsehen zu verzichten.

Kantone
Solothurn. Das Departement des Armenwesens hat in den fünf Amteien des Kantons dieses
Frühjahr halbtägige Instruktionskurse durchgeführt. Sie waren für die zuständigen Beamten

obligatorisch. Die Kurse standen auch weiteren Kreisen offen. Die allgemeinen Unkosten

gingen zu Lasten des Staates. Behandelt wurden die beiden Themata «Das neue
Konkordat über die wohnörtliche Unterstützung» und «Die neuen Bestimmungen über den
Abzahlungs- und Vorauszahlungsvertrag». Referent war Dr. 0. Stehler, kantonaler
Armensekretär.
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